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1 EINLEITUNG 

1.1 GELTUNGSBEREICH , ZWECK UND ZIEL DES AKTUELLEN PLANS FÜR DIE 

EINBEZIEHUNG DER PROJEKTBETEILIGTEN 

Dieses Dokument beschreibt und definiert den Plan für die Einbeziehung der 

Projektbeteiligten (engl. Stakeholder Engagement Plan „SEP“) für das zu realisierende 

Projekt – den Neubau eines Terminals zur Abnahme des verflüssigten Erdgases (LNG) in 

Swinemünde („Projekt“).  

Der Plan beschreibt die Informationsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Projekt, an 

dem vier Subjekte beteiligt sind: Polskie LNG S.A. („Polskie LNG”), das Seeamt Stettin1 

(„UMS”), die Seehafenverwaltung Stettin und Swinemünde2 („ZMPSiS”) und der Betreiber 

der Gasfernleitungen GAZ-SYSTEM S.A. („GAZ-SYSTEM”) (zusammen Projektträger 

genannt). Der Plan für die Einbeziehung der Projektbeteiligten wurde gemäß den 

Anforderungen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) an die 

Effektivität der Projektabwicklung und nach den Richtlinien der Informationspolitik der 

EBWE sowie gemäß den Standards der Internationalen Finanzkorporation vorbereitet.  

Der Plan für die Einbeziehung der Projektbeteiligten umfasst:  

 Überblick der rechtlichen Auflagen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der 

Zugänglichmachung von Informationen, insbesondere im Bezug auf die öffentliche 

Beratung, die im Rahmen der Genehmigungsverfahren geführt wird,  

 Identifizierung der Projektbeteiligten im Wirkungskreis des Projektes,  

 Angaben über die früher geführte Öffentlichkeitsarbeit und Zugänglichmachung 

von Informationen über das Projekt,  

 Vorgehensweise bei gemeldeten Sachverhalten und Beschwerden,  

 Plan der weiterführenden Handlungen im Bereich der Zugänglichmachung von 

Informationen in weiteren Projektphasen,  

 Festlegung der Kommunikationskanäle.  

1.2 KURZBESCHREIBUNG DES PROJEKTS 

Das Projekt besteht aus vier Hauptkomponenten:  

1. Polskie LNG baut und beschäftigt sich mit dem Betrieb des Flüssiggas-Terminals 

(LNG) im Hafen Swinemünde. Das LNG-Terminal ermöglicht das mit den 

Flüssiggastankern (LNG-Tanker) gelieferte verflüssigte Erdgas zu entladen, zu 

speichern und in den Einrichtungen des Terminals zu regasifizieren. Das Gas wird 

nach der Regasifizierung über eine Anbindungsleitung in das polnische Gasnetz 

transportiert.  

2. Das Seeamt Stettin ist für den Bau eines Wellenbrechers verantwortlich.  

3. Die Seehafenverwaltung Stettin und Swinemünde erbaut die Hafeninfrastruktur 

zur Abnahme und Bedienung der LNG-Tanker. 

                                                      

1 Urząd Morski w Szczecinie 

2 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 
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4. GAZ-SYSTEM erbaut eine Anbindungsleitung (ca. 6 km) und eine Gasfernleitung 

(ca. 74 km), die das LNG-Terminal mit dem inländischen Gasübertragungsnetz 

verbindet.  

Das gesamte Projekt ist ein integraler Bestandteil der polnischen Energiepolitik bis ins Jahr 

20303 und ist Gegenstand eines Sondergesetzes, des sogenannten LNG-Gesetzes4. Das 

LNG-Terminal wird die erste derartige Anlage in Polen und im ganzem Ostseeraum 

bilden. Andere ähnliche LNG-Terminals sind in der Welt bereits in Betrieb (zurzeit gibt es 

67 Terminals zur Regasifizierung von LNG). In Europa sind 19 solche LNG-Terminals, die 

meisten in Spanien (6) vorhanden.  

 

Die Zeitablaufpläne der einzelnen Projektabschnitte sind aufeinander abgestimmt und 

darauf ausgerichtet, den ersten LNG-Tanker im Juli 2014 zu empfangen und mit der 

Tätigkeit des LNG-Terminals zu beginnen.  

Für die Koordinierung des gesamten Projektes  ist GAZ-SYSTEM zuständig.  

Das LNG-Terminal wird auf einem 48 ha großem Grundstück von der Polskie LNG gebaut 

und betrieben, das auf der Insel Wollin neben den bestehenden Anlagen des 

Handelshafens gelegen ist, die sich am rechten (d. h. östlichen) Ufer des Flusses Swine 

befinden, nördlich von der Siedlung Warszów und 750 m vom Ufer entfernt. Die Kosten 

des LNG-Terminals werden auf 3,5 Mrd. PLN geschätzt. 

Im Rahmen des Projektes wird ein neuer Wellenbrecher in der Ostsee, östlich vom 

bestehenden Wellenbrecher an der Mündung des Flusses Swine gebaut, der sich von der 

Küste (Strand) in nördlicher und nördlich-westlicher Richtung auf einer Gesamtlänge von 

ca. 3 km erstreckt. Der neue Hafen wird durch Baggerung und Sicherung des Platzes zum 

Wenden von Schiffen als auch des Fahrwassers für Einheiten der LNG-Tanker geformt. Der 

Wellenbrecher zusammen mit dem neuen Kai (siehe unten) werden einen neuen 

Außenhafen zur Aufnahme der Einheiten der LNG-Tanker schaffen. Der neue 

Wellenbrecher wird vom Seeamt Stettin gebaut.  

Der neue Kai, der innerhalb des neuen Wellenbrechers platziert ist, wird dem 

entsprechenden Festmachen und der Sicherung eines stabilen Aufenthalts der LNG-Tanker 

während der Löschung dienen. Der Kai wird mit allen notwendigen 

Bedienungseinrichtungen ausgerüstet, wie Navigationsgeräte, Einrichtungen zum 

Festmachen, und Ähnliches. Für den Bau des Kais ist die Seehafenverwaltung Stettin und 

Swinemünde zuständig, die auch Betreiber dieses Kais sein wird.  

Um das Flüssiggas nach dem Prozess der Regasifizierung im LNG-Terminal in das 

polnische Gasnetz einführen zu können, baut die GAZ-SYSTEM S.A. eine Hochdruck-Gas-

Anbindungsleitung (Nenndurchmesser 800 mm) mit einer Länge von ca. 6 km. In der Nähe 

des Ortes Łunowo wird diese an der neu zu bauenden Hochdruckgasleitung mit einem 

Nenndurchmesser von 800 mm Swinemünde – Stettin mit einer Länge von ca. 74 km 

                                                      

3 Siehe: http://www.mg.gov.pl/English/Programmes/Polands+Energy+Policy+until+2030.htm 

4 Gesetz vom 24. April 2009 über Terminal zur Regasifizierung von LNG (poln. GBl. Nr. 84, Pos. 700)  
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angeschlossen, die das LNG-Terminal mit der neuen  Gasübergabestation im Dorf Brudno 

in der Nähe des Ortes Goleniów verbindet. Die neue Gasfernleitung wird auf ca. 95% ihrer 

Länge parallel zu der bestehenden Gasfernleitung verlaufen. Die Pipeline-Trasse führt vom 

LNG-Terminal ostwärts quer durch die Insel Wollin bis zur Stadt Wollin und nach dem 

Überqueren des Flusses Dziwna in der Höhe der Stadt Wollin biegt diese nach Süden in 

Richtung von Stepnica und danach in Richtung von Goleniów ab. Die 

Gasübertragungsleitung verläuft durch folgende Gemeinden: Swinemünde, Misdroy, 

Wollin, Stepnica, Goleniów. 

Die geplanten Standorte der Komponenten des Projektes und die betroffenen 

Verwaltungseinheiten sind in den Abb. 1 und 2 dargestellt.  

Abb. 1 und .2 Verwaltungseinheiten und Siedlungen im Projektbereich  
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2 VORSCHRIFTEN UND AUFLAGEN IM BEREICH DER KONSULTATIONEN UND 

ZUGÄNGLICHMACHUNG VON INFORMATIONEN ÜBER DAS LNG-PROJEKT 

2.1 Polnische Auflagen 

2.1.1 Gesetzliche und öffentliche Konsultationen  

Gesetzlich vorgeschriebene Konsultationen in Polen 

An einem Projekt dieser Größenordnung sind im Zuge des Planungs- und 

Genehmigungsverfahrens viele Organe der Staatsverwaltung beteiligt. Im Rahmen einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) (engl. Environmental Impact Assessment - EIA) in 

Polen fordert das für das Verfahren zur Erteilung des Bescheids der 

Umweltverträglichkeitsprüfung zuständige Organ, folgende Maßnahmen:  

 Die UVP für das Projekt von der Regionalen Direktion für Umweltschutz5 bestätigen zu 

lassen;  

 Ein Gutachten über die UVP bei der Staatlichen Hygieneinspektion der Woiwodschaft6; 

einzuholen (falls nicht die Regionale Direktion für Umweltschutz das UVP-Verfahren 

durchführt); 

                                                      

5 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – RDOŚ 

6 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – PWIS 



 

 

.PROJEKT   NOVEMBER 2010 

LNG-TERMINAL SWINEMÜNDE, POLEN 7       SEP – PLAN DER EINBEZIEHUNG DER PROJEKTBETEILIGTEN 

 In den gesetzlich bestimmten Fällen, eine Bestätigung auf der Landesebene von der 

Generaldirektion für Umweltschutz zu erlangen (GDOŚ)7. 

 

Die Polskie LNG und die anderen Projektträger  sind außerdem verpflichtet, eine 

wesentliche Menge an Genehmigungen/Bescheiden für den Bau und Betrieb des LNG-

Terminals sowie für die neuen Einrichtungen des Außenhafens, darin für den Kai zur 

Annahme von LNG-Tanker, zu erlangen. Die damit verbundenen Verwaltungsverfahren 

umfassen in erster Reihe:  

 Woiwodschaftsamt Westpommern in Stettin, 

 Marschallsamt der Woiowdschaft Westpommern in Stettin,  

 Regionale Wasserwirtschaftsverwaltung in Stettin, 

 Regionaldirektion der Staatsforsten in Stettin,  

 Büro des Woiwodschaftsdenkmalpflegers in Stettin,  

 Seeamt in Stettin, 

 Nationalpark Wollin, 

 Woiwodschaftskommandatur der Staatlichen Feuerwehr Westpommern,  

 Verwaltung für Melioration und Wassereinrichtungen in Stettin, 

 Büro des Woiwodschaftsgeologen, 

 Straßenveraltung (in Abhängigkeit von der Straßenkategorie in der Kreis- oder 

Gemeindeebene),  

 Hafenamt Swinemünde, 

 Oberförsterei Goleniów und Oberförsterei Misdroy (Einheiten der Regionaldirektion 

der Staatsforsten in Stettin),  

 Regionales Umweltschutzamt in Stettin, 

 Regionales Arbeitsschutzamt in Stettin, 

 Büro für Technische Überwachung in Stettin, 

 Zollamt in Swinemünde. 

Der Bescheid der Umweltverträglichkeitsprüfung wird vor der Erteilung irgendwelcher 

anderen Bescheide und Genehmigungen erteilt und stellt Umweltbedingungen fest, die bei 

sonstigen Bescheiden berücksichtigt werden müssen.  

  

                                                      

7 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
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Anforderungen an öffentliche Information und Konsultationen in Polen  

Polen ist Unterzeichner der Aarhus-Konvention8, die den grundlegenden öffentlichen 

Zugang zu Umweltinformationen und zur Beteiligung der Öffentlichkeit an den 

Entscheidungsverfahren sowie den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 

bestimmt.  

Die wichtigsten Rechtsakte des polnischen Rechts über die öffentliche Zugänglichmachung 

von Informationen in Bezug auf die Auswirkung eines Projektes auf die Umwelt sind:  

1. Verfassung der Republik Polen vom 2. April 1997 (poln. GBl. Nr. 78, Pos. 483), die 

über das Recht des Bürgers auf Erlangung von Informationen über die Tätigkeit der 

Organe der öffentlichen Gewalt sagt, und der Art. 74 zeigt an, dass „jeder das Recht 

auf Information über den Umweltzustand und Umweltschutz hat“. 

2. Gesetz vom 27. April 2001 über den Umweltschutz, poln. GBl. aus dem Jahre 2008, 

Nr. 25, Pos. 150 mit Änderungen. 

3. Gesetz vom 3. Oktober 2008 über die Zugänglichmachung von Informationen über 

die Umwelt und ihren Schutz, soziale Teilnahme am Umweltschutz und an der 

Umweltverträglichkeitsprüfung, poln. GBl. Nr. 199, Pos. 1227.  

Gesetz vom 14. Juni 1960 Verwaltungsverfahrensgesetzbuch, einheitliche Fassung: 

poln. GBl. aus dem Jahre 2000, Nr. 98, Pos. 1071, mit Änderungen.  

Gemäß dem aktuell in Polen geltenden Recht erfordert das Verfahren der 

Umweltverträglichkeitsprüfung, Bürgerbefragungen durchzuführen. An der Befragung 

kann jeder Stakeholder, Nichtregierungsorganisationen (NGO) und andere Subjekte 

teilnehmen. Der Bericht der UPV wird vom zuständigen führenden Organ zur öffentlichen 

Einsichtnahme für den Zeitraum von 21 Tagen vorgelegt.  

Das führende Organ ist für die Veröffentlichung von Bekanntmachungen und für ihre 

Unterbringung auf der Website der Behörde (führendes Organ) verantwortlich. Die 

Bekanntmachung enthält die Information, dass der Bericht der UPV zur Einsichtnahme 

öffentlich zugänglich gemacht ist.  

Öffentliche Konsultationen und die Öffentlichkeit der mit dem Projekt verbundenen 

Dokumentation wurden von einzelnen Projektträger gemäß den Anforderungen der 

polnischen Vorschriften über den Umweltschutz und gemäß den Verfahren der 

Raumordnungsplanung durchgeführt. 

Aus eigener Initiative haben die Projektträger der einzelnen Teile des Projekts zusätzliche 

Informationen über das Projekt der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Diese Handlungen 

wurden breiter im Kapitel 4 beschrieben.  

                                                      

8 Aarhus-Konvention: Konvention über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten aus dem Jahre 1998. 
http://www.unece.org/env/pp/  

http://www.unece.org/env/pp/
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2.1.2 Rahmen der polnisch-deutschen grenzüberschreitenden Konsultationen  

Polen ist Unterzeichner der UNECE-Konvention über die Umweltauswirkungen im 

grenzüberschreitenden Kontext, die als „Espoo-Konvention“9 bekannt ist und 

grenzüberschreitende Auswirkungen betrifft. Polen und Deutschland haben außerdem 

eine bilaterale Vereinbarung über die Durchführung der Espoo-Konvention unterzeichnet 

(Vereinbarung aus Neuhardenberg/ Land Brandenburg, vom 11. April 2006)10. Diese 

Vereinbarung definiert mehr detailliert die Verfahren der Espoo-Konvention und sichert in 

der Anlage Muster für die Benachrichtigung des anderen Landes im Falle einer Investition 

mit potentiellen grenzüberschreitenden Auswirkungen.  

Die von den Projektträgern gefertigten Berichte der UPV haben gezeigt, dass das Projekt 

keine grenzüberschreitende Auswirkung haben wird.  

Dennoch bestehen lokale Vereinbarungen zwischen dem benachbarten deutschen 

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und der Woiwodschaft Westpommern in Polen 

über gute Nachbarschaft, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit und Entwicklung 

sowie unter anderem über Zusammenarbeit im Bereich der Natur und des 

Umweltschutzes11.  

Im Rahmen der Konsultationen fanden Treffen mit Vertretern der deutschen Seite über 

Umweltfragen statt, die mit  dem Projekt verbunden sind sowie über Sicherheit des 

Betriebs und der Funktion des Projekts nach ihrer Fertigstellung. Die Projektträger haben 

entsprechende Maßnahmen mit dem Engagement von staatlichen Behörden 

(Generaldirektion für Umweltschutz und Regionaldirektion für Umweltschutz in Stettin) 

getroffen. Diese Maßnahmen sind im Pkt. 4.4 beschrieben.  

 

2.2 INTERNATIONAL BEWÄHRTE METHODEN IM BEREICH DER  ÖFFENTLICHEN 

BERATUNG 

 

Die international bewährten Methoden  auf dem Gebiet der Bürgerbefragungen wurden in 

folgenden Dokumenten beschrieben:  

• Equator Principles (hauptsächlich der Grundsatz 5 und 6);  

• Ausführungsstandard der Internationalen Finanzkorporation (IFC – 

International Finance Corporation ) Nr. 1 bezüglich der sozialen 

Umweltbeurteilung und des Managementsystems (Bezug auf diese befindet sich 

                                                      

9 Konvention über die Umweltauswirkungen im grenzüberschreitenden Kontext (Espoo, 1991):- 'Espoo (EIA) 

Convention' http://www.unece.org/env/eia/eia.htm  
10 Vereinbarung über die Durchführung der Konvention über die Umweltauswirkungen im 

grenzüberschreitenden Kontext vom 21. Februar 1991 roku (Espoo-Konvention), 
http://www.bmu.de/english/europe_and_environment/downloads/doc/39920.php  
11 http://www.regierung-

mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/stk/Themen/Ostseekooperation_und_regionale_
Partnerschaften/Polen/Zusammenarbeit_mit_Westpommern/index.jsp  

http://www.unece.org/env/eia/eia.htm
http://www.bmu.de/english/europe_and_environment/downloads/doc/39920.php
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/stk/Themen/Ostseekooperation_und_regionale_Partnerschaften/Polen/Zusammenarbeit_mit_Westpommern/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/stk/Themen/Ostseekooperation_und_regionale_Partnerschaften/Polen/Zusammenarbeit_mit_Westpommern/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/stk/Themen/Ostseekooperation_und_regionale_Partnerschaften/Polen/Zusammenarbeit_mit_Westpommern/index.jsp
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in Equator Principles); 

• Ausführungsanforderung der EBWE Nr. 10 (PR 10: Information Disclosure 

and Stakeholder Engagement) bezüglich der Zugänglichmachung von 

Informationen und Engagement von Projektbeteiligten; 

• Richtlinien der EBWE (Stakeholders Engagement Plan) ()– Plan für die 

Einbeziehung der Projektbeteiligten. 

Diese Richtlinien bilden eine Anerkennung des Rechtes der Gesellschaft auf Erlangung von 

Informationen über das Projekt und ihre Emissionen in die Umwelt und entsprechende 

Befragung, unter Berücksichtigung der Größe und Komplexität des Projekts sowie auf 

reguläre Informationen über das Projekt in ihrer Ausführungsphase.  

In der Summe erfordern sie:  

 Die Anspruchsgruppen zu identifizieren, die in der Informations- und 

Konsultationsaktion auftreten werden, 

 Richtige Informationen vom Kunden öffentlich darzustellen und über 

solche Informationen richtig zu benachrichtigen,  

 Ein Verfahren oder eine bestimmte Politik, damit die Gesellschaft 

Bemerkungen oder Beschwerden anmelden kann (Mechanismus zur 

Untersuchung von Beschwerden).  

 

In der Ergänzung der Anforderung an die Befragung der Anspruchsbeteiligten wird die 

Dokumentation, die aus dem Prozess der Beurteilung der Umwelt- und sozialen 

Auswirkungen resultiert, der öffentlichen Meinung zugänglich gemacht.  
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Die entsprechenden Anforderungen umfassen:  

• Vorbereitung und Veröffentlichung des Plans für die Einbeziehung der 

Projektbeteiligten (SEP) im Bereich der Zugänglichmachung von Informationen 

und Beratung der Anspruchsgruppen, darin der öffentlichen Meinung; Vorlegung 

der Nichttechnischen Zusammenfassung auf der Website des Projekts und auf den 

Gebieten, in welchen das Projekt Folgen haben wird;  

• Vorbereitung und Darstellung von Informationen über irgendwelche nicht von 

der UVP erfassten Angelegenheiten, die zur Erfüllung von Anforderungen der 

Kreditgeber notwendig sind, wird in Form einer Ergänzung zur UVP gemacht;  

•    Vorbereitung des Plans für Umwelt- und soziale Maßnahmen (ESAP), der soziale 

als auch Umweltmaßnahmen enthält, die zum Ziel Verwaltung, Linderung und 

Überwachung der während der Vorbereitung von Environmental and Social 

Impact Assessment (ESIA) festgestellten Folgen hat und Zusammenfassung von 

Verpflichtungen in Bezug auf Umwelt-, soziale, gesundheitliche und Sicherheits-, 

Beschäftigungs- und sonstige Themen.  

3 IDENTIFIZIERUNG DER PROJEKTBETEILIGTEN UND 

KOMMUNIKATIONSMETHODEN  

In diesem Kapitel wurde eine Voridentifizierung der Stakeholder dargestellt. Sie umfassen 

die lokale Gemeinschaft, Regierungsagenturen, Organisationen, die staatliche Verwaltung 

auf verschiedenen Ebenen, Gebietskörperschaften, andere Anspruchsgruppen die Kraft des 

Rechtes in die Sache involviert sind sowie verschiedene Nichtregierungsorganisationen 

(NGO).  

Anspruchsgruppen – Identifizierung  

1. Lokale Gemeinschaft – Einwohner der Gemeinden, auf deren Gebiet die einzelnen 

Teile des Projekts gelegen sind.  

2. Eigentümer und Nießbraucher der Grundstücke, auf denen das Projekt realisiert 

wird. 

3. Nichtregierungsorganisationen NGO und Gruppen der lokalen Gemeinschaft, 

darin die lokalen Fischer. 

4. örtliche Gewalt der Staatsverwaltung und der kommunalen Selbstverwaltung  

5. Behörden der Staatsverwaltung  

6. internationale Anspruchsgruppen  

7. gemeinnützige Dienste  

 

Massenmedien 

In der Anlage A wurde eine detaillierte Liste der in diesem Augenblick identifizierten 

Anspruchsgruppen mit ihren Kontaktangaben dargestellt.  

Die Projektträger  sichern über den Plan für die Einbeziehung der Projektbeteiligten (SEP), 

damit alle zuständigen Verwaltungen benachrichtigt werden und Exemplare des 

Dokumentes besitzen als auch den Mechanismus der Zugänglichmachung von 

Informationen und Untersuchung von Beschwerden verstehen, zu (im Kapitel 5.4 

beschrieben).  
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4  BISHERIGE TÄTIGKEITEN IM BEREICH DER KONSULTATIONEN UND 

ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON INFORMATIONEN FÜR DIE 

PROJEKTBETEILIGTEN 

4.1 EINLEITUNG  

Die Zugänglichmachung von rechtlich erforderlichen Informationen und 

Bürgerbefragungen fand in verschiedenen Etappen und Ebenen während der 

Planungsphase und der Phase der Erlangung von Genehmigungen für das Projekt statt. Sie 

bezogen sich auf:  

 Planungs- und Raumordnungsverfahren für die Standortbestimmung des LNG-

Terminals in der Gemeinde Swinemünde (2004 und Ergänzungen in 2007)  

 Planungs- und Raumordnungsverfahren für den Weg der Anschlussgasleitung und die 

Gasübertragungsleitung (seit 2009)  

 Getrennte UVP-Verfahren für vier Bestandteile des Projekts (LNG-Terminal, neuer 

Wellenbrecher (Außenhafen), Kai (Anlegeplätze für LNG-Tanker), Anschlussgasleitung 

und Gasübertragungsleitung, die im Jahre 2009 und 2010 durchgeführt wurden)  

Die Projektträger  nahmen an öffentlichen Treffen teil, die über das rechtlich erforderliche 

Verfahren hinausgehen und übermittelten zusätzliche Informationen über das Projekt.  

In Bezug auf grenzüberschreitende Fragen wurden Kontakte aufgenommen und ein 

Austausch von Informationen mit den Behörden auf der deutschen Seite der Grenze 

durchgeführt. Es wurden keine Verfahren nach der Espoo-Konvention eingeleitet, da die 

durchgeführte UVP keine grenzüberschreitende Auswirkung nachgewiesen haben.  

Details über frühere Konsultationen und Darstellung von Informationen sind unten 

angegeben. Die für die Realisation geplanten zusätzlichen Maßnahmen für die 

Zugänglichmachung von Informationen über das Projekt sind im Kapitel 5 beschrieben.  

4.2 DURCHGEFÜHRTE GESETZLICHE KONSULTATIONEN UND 

ZUGÄNGLICHMACHUNG VON INFORMATIONEN  

4.2.1 Öffentlicher Dialog mit den Projektbeteiligten während der vorangegangenen Verfahren im 

Zusammenhang mit der Raumplanung und  Bebauung der für das Terminal vorgesehenen 

Gebiete 

Im Bereich des Verfahrens für die Änderung des Raumordnungsplans für das LNG-

Terminal hat der Gemeinderat von Swinemünde eine öffentliche Anhörung gemäß dem 

Gesetz über Raumordnungsplanung im Jahre 2007 organisiert. Das Treffen fand am 30. 

August 2007 statt. Gemäß der Aufzeichnung des Protokolls nahmen an dem Treffen einige 

Personen aus Warszów und aus dem örtlichen Rat teil. Die besprochenen Hauptfragen 

betrafen den Zugang zum Strand und zu der Straße Ku Morzu, Vernichtung von 

Lebensräumen, Übereignung von Grundstücken, Menge der LNG-Tanker und das 

Verkehrsaufkommen der Schiffe, Verschiebung der Starkstromleitung.  
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4.2.2 Öffentlicher Dialog mit den Projektbeteiligten während der vorangegangenen UVP-

Verfahren für die Projektabschnitte 

Während der vier getrennten UVP-Verfahren für Teile des Projektes (LNG-Terminal 

(Landteil und Meeresteil), Wellenbrecher (Landteil und Meeresteil), Kai und Pipeline) 

wurden die Konsultationen vorschriftsmäßig organisiert.  

Gesetzliche Konsultationen mit Stakeholdern 

Die führenden Behörden waren für das UVP-Verfahren und für die Erteilung des 

Bescheides über Umweltbedingungen für einzelne Bestandteile der Investition 

verantwortlich: der Gemeindevorsteher von Swinemünde für UVP im Zusammenhang mit 

dem Landteil des LNG-Terminals und mit dem Wellenbrecher sowie der Regionaldirektor 

für Umweltschutz (RDOŚ) für den Meeresteil des LNG-Terminals, den neuen 

Wellenbrecher und Kai sowie die Pipeline.  

Die führenden Behörden schlossen die gesetzlich erforderlichen institutionellen 

Stakeholder in das Entscheidungsverfahren ein: Der Regionaldirektor für Umweltschutz 

stellte einen Antrag für ein Gutachten bei der Staatlichen Hygieneinspektion der 

Woiwodschaft (PWIS) in Stettin auf der Etappe der Bestimmung des Umfangs der UVP 

und er wurde gebeten, eine Bestätigung im Verfahren für die Erteilung des 

Umweltbescheides auszugeben. In den Fällen, in denen die Umweltbescheide von der 

Gemeinde Swinemünde erteilt wurden, wurde der Regionaldirektor für Umweltschutz auf 

der Etappe der Bestimmung des Umfangs der UVP konsultiert und es wurde ein Antrag 

auf deren Bestätigung als eine Basis zur Erteilung des Umweltbescheides gestellt. In die 

gesetzlichen Verfahren für den Umweltbescheid wurden keine weiteren gesetzlich 

bestimmten Seiten/Behörden engagiert. 

Andere gesetzlich bestimmte Stakeholder, wie Forstschutzamt oder Verwaltung für 

Wasserwirtschaft wurden in die Etappe der übrigen Verfahren und Entscheidungen 

einbezogen, die vor oder nach den UVP-Verfahren (Raumordnungsplanung, 

Sondergenehmigungen, Baugenehmigung) gemäß den Anforderungen der entsprechenden 

Vorschriften durchgeführt wurden.  

Zugänglichmachung von Informationen und Bürgerbefragungen  

Gemäß den Rechtsvorschriften wurden die UVP-Berichte in Papierform über 21 Tage lang 

in den zuständigen Sitzen der verantwortlichen Institutionen (Regionaldirektion für 

Umweltschutz, Stadt- und Gemeindeverwaltung Swinemünde) öffentlich zugänglich 

gemacht. Die Projektbeteiligten konnten sich mit den UVP-Berichten vertraut machen und 

Bemerkungen gemäß den entsprechenden Vorschriften anmelden. Über die Möglichkeit, 

sich mit den UVP-Berichten vertraut zu machen, wurde auf der Anzeigetafel der 

Institution informiert, die den Bescheid erteilt (Stadt- und Gemeindeverwaltung 

Swinemünde/Regionaldirektion für Umweltschutz) und auch auf ihrer Website. Im Bezug 

auf den Wellenbrecher und den Kai wurden zusätzliche Bekanntmachungen in den Sitzen 

des Seeamtes Stettin und der Seehafenverwaltung Stettin und Swinemünde ausgehängt. 

Für die UVP für die Pipeline wurden die Bekanntmachungen auch auf den Anzeigetafeln 

der Landratsämter und Gemeindeverwaltungen der Kreise und Gemeinden ausgehängt, 

über welche die Anbindungsleitung verlaufen soll.  
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Gemäß dem polnischen Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung gibt es keine 

allgemeine Auflagen zur Durchführung einer öffentlichen Anhörung zum Thema der UVP, 

aber ein entsprechendes Amt kann über einen Bedarf einer solchen Anhörung entscheiden. 

Im Zusammenhang mit sehr wenigen Bemerkungen, die bei den Ämtern eingegangen sind, 

wurden keine öffentlichen Anhörungen für Teile des Projektes durchgeführt. Nur die 

Nichtregierungsorganisation unter den Namen „Westpommersche Gesellschaft für 

Praktische Ökologie“ („Zachodniopomorskie Towarzystwo Ekologii Praktycznej” – ZTEP) 

hat in der genannten Frist von 21 Tagen Bemerkungen zur UVP für den Meeresteil des 

Terminals eingereicht.12  

4.2.3.  Konsultationen während des andauernden Verfahrens für die Implementierung der 

Pipeline in die örtlichen Raumordnungspläne.  

Für die Pipeline werden seit 2008 Verfahren zur Änderung der örtlichen 

Raumordnungspläne (MPZP) in fünf Gemeinden durchgeführt, über welche die Pipeline-

Trasse verlaufen wird. Die Änderungen der örtlichen Raumordnungspläne müssen durch 

Änderungen der Studie zu den Bedingungen und der Ausrichtung der Raumordnung 

(SUiKZP) der Gemeinden eingeleitet werden. Die Studien zu den Bedingungen und der 

Ausrichtung der Raumordnung und die örtlichen Raumordnungspläne umfassen 

gesetzliche Durchführung einer strategischen Beurteilung der Umweltauswirkung 

(Strategische Umweltprüfung SUP) und Informationsveranstaltungen mit der Teilnahme 

der Bürger. Die Bürgerbefragungen wurden gemäß dem polnischen Recht entlang der 

ganzen Pipeline-Trasse durchgeführt.  

Auf dem Gebiet der Gemeinde Swinemünde, wo die Anbindungsleitung lokalisiert ist, 

wurde das Verfahren zur Änderung der Studie zu den Bedingungen und der Ausrichtung 

der Raumordnung (SUiKZP) beendet und der örtliche Raumordnungsplan (MPZP) wartet 

noch auf den Beschluss des Gemeinderates Swinemünde. Die Dokumente des örtlichen 

Raumordnungsplans mit der Prognose der Umweltbeeinflussung wurden zur öffentlichen 

Einsichtnahme über 21 Tage lang ausgelegt. In dieser Zeit organisierte die Gemeinde eine 

öffentliche Diskussion über Änderungen, die im Entwurf des Planes angenommen wurden, 

als ein Element des gesetzlich erforderlichen Verfahrens. Die Zugänglichkeit aller 

Dokumente und die Versammlungen wurden in der lokalen Presse und auf den 

Anzeigetafeln veröffentlicht. In den anderen vier Gemeinden entlang der Pipeline-Trasse 

findet das Verfahren zur Änderung des örtlichen Raumordnungsplans statt; ein 

Informationsprogramm für die Bevölkerung und öffentliche Beratung ist geplant.  

Bisher erhaltene Protokolle der Versammlungen enthalten keine negativen Bemerkungen 

oder Proteste.  

  

                                                      

12 Die Bemerkungen betrafen u. a. Alternativen und Ausgangsstudien  
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4.3 DURCHGEFÜHRTE FREIWILLIGE KONSULTATIONEN UND DIE ZUR VERFÜGUNG 

GESTELLTEN INFORMATIONEN 

 

Als Ergänzung der gesetzlich erforderlichen Konsultationen und Übergabe von 

Informationen, die oben beschrieben sind, haben sich die Projektträger der einzelnen Teile 

des Projektes in freiwillige Treffen und Konsultationen mit den Bürgern über das LNG-

Terminal und über den neuen Hafen mit Kai engagiert.13 Diese Handlungen fanden in 

Swinemünde in der Zeit von September 2007 bis März 2010 statt, um die Bevölkerung über 

die Details der Investition zu informieren und die Möglichkeit zu sichern, Fragen zu stellen 

und Bemerkungen anzumelden.  

Zwischen September 2007 und April 2009 wurde ein Mal pro Monat ein Tag der offenen 

Tür in den sogenannten Informationspunkten in Warszów und im Zentrum von 

Swinemünde organisiert. Bei diesen Treffen waren die Vertreter der Investoren anwesend 

und haben die Fragen der Bürger beantwortet.  

Es fanden auch öffentliche Treffen mit den Einwohnern von Swinemünde statt:  

 Das erste Treffen fand im Januar 2007 im Stadtkulturhaus von Swinemünde statt.  

 Am 9. Oktober 2009: ein Treffen mit den Bürgern im Kulturhaus Warszów, das von der 

Verwaltung des Stadtviertels Warszów organisiert wurde, mit der Teilnahme des 

Gemeindevorstehers der Gemeinde Swinemünde, Vertreter der lokalen Polizei, 

Feuerwehr, lokalen Medien, und ca. 120 Einwohnern, und die Polskie LNG S.A. wurde 

eingeladen, um Projektannahmen zu präsentieren und Antworten zu geben.  

 Am 15. Januar 2010: ein Treffen mit den Bürgern im Kulturhaus Warszów, das von der 

lokalen Bürgergruppe Gesellschaft zur Entwicklung des rechten Ufers von 

Swinemünde organisiert wurde, unter Anwesenheit des Bürgermeisters von 

Swinemünde und ca. 200 Einwohnern. Es wurden die Firma Polskie LNG, das Seeamt 

Stettin und die Seehafenverwaltung Stettin und Swinemünde eingeladen, um 

Projektannahmen zu präsentieren und Antworten zu geben.  

 Am 10. März 2010: Ein Seminar im Kulturhaus Swinemünde, initiiert von der Polskie 

LNG und von dem Stadtrat Swinemünde organisiert. Es waren u. a. der Bürgermeister 

Swinemünde, Mitglieder des Stadtrates und ca. 80 Einwohner anwesend. Die 

Investition wurde von der Polskie LNG S.A. vorgestellt. An dem Treffen nahmen auch 

Vertreter des Seeamtes Stettin, der Seehafenverwaltung Stettin und Swinemünde sowie 

Experten im Bereich des Umweltschutzes und der industriellen Sicherheit teil; das 

Treffen wurde in den lokalen Medien übertragen.14  

Alle diese vorgenannten Veranstaltungen wurden örtlich durch ausgehängte Einladungen 

bekannt gemacht.  

                                                      

13 Für die Pipeline wurden keine anderen als gesetzlich für die Änderung des Raumordnungsplans 

erforderlichen Treffen organisiert.  
14 TV Świnoujście unter http://www.tvswinoujscie.pl/20100310759/gazowe-seminarium.html  
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Das Treffen am 10. März 2010 dauerte ca. 6 Stunden und es wurden dabei ca. 100 Fragen 

besprochen. Die von den lokalen Bürgern gestellten Schlüsselfragen betrafen u. a. die 

Sicherheit des LNG-Terminals, Beschäftigung auf der Baustelle und Chancen für 

Geschäftskreise, darin Unterkunft für Arbeiter, Befürchtungen um die Gesundheit und 

öffentliche Sicherheit in Warszów wegen der großen Zahl von Bauarbeitern, Belästigung 

durch die Baustelle, der zukünftigen Benutzung des Strandes und der örtlichen Fischerei.  

Auch im März 2010 hat die Polskie LNG S.A. eine Broschüre herausgegeben, die 

Schlüsselaspekte der Investition beschreibt.  

Die Projektträger ((Polskie LNG, Seeamt Stettin, Seehafenverwaltung Stettin und 

Swinemünde, GAZ-SYSTEM) stellen außerdem laufende Informationen über die Genese 

und jetzigen Fortschritt auf ihren Webseiten dar. 

Die Firma Polskie LNG S.A. und die Seehafenverwaltung Stettin und Swinemünde haben 

zusätzlich die FAQ dargestellt.  

Informationen über den Bau der Pipeline Swinemünde – Stettin wurden von GAZ-

SYSTEM auf dem Informationstreffen am 5. Juni 2008 vorgestellt, das in Stettin, unter 

Teilnahme der Vertreter der Behörden der Woiwodschaft, der Gemeindevorsteher, 

Kreisräte und Vertreter der lokalen Ämter der Staatsverwaltung organisiert wurde. Das 

Ziel des Treffens war die Präsentation des Projektes für den Bau der Transportleitungen 

auf dem Gebiet der Westpommerschen Woiwodschaft den Vertretern der lokalen 

Behörden und die Vorstellung von Informationen über die Berücksichtigung der 

Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung und über die Umweltschutzmaßnahmen während 

der Realisierung des Projektes. An dem Treffen nahmen über 30 Personen teil. Die 

Teilnehmer haben Informationsmaterialien und ein Flugblatt über die Investition von 

GAZ-SYSTEM erhalten (u. a. Pipeline Stettin – Swinemünde). An diesem Tag fand auch ein 

Treffen mit lokalen Journalisten statt. Die Informationen über die von dem Unternehmen 

GAZ-SYSTEM realisierten Projekte wurden in der lokalen Presse veröffentlicht.  

 

Am 20. Februar 2009 fand im Westpommerschen Woiwodschaftsamt in Stettin eine Sitzung 

des Gesellschaftlichen Konsultationsrates für den Bau des LNG-Terminals in Swinemünde 

statt. In der Sitzung wurden der aktuelle Stand der Ausführung des geplanten Projektes, 

die geltenden rechtlichen Regelungen im Bereich des Umweltschutzes und der Stand des 

Fortschritts der Verwaltungsverfahren für das Projekt vorgestellt.  

An dem Treffen unter dem Vorsitz von Westpommerschen Woiwoden, Herrn Marcin 

Zydorowicz, nahmen Vertreter der Polskie LNG, des Seeamtes Stettin, der 

Seehafenverwaltung Stettin und Swinemünde, der Stadt Swinemünde und der 

Regionaldirektion für Umweltschutz in Stettin teil. 

 

Die Projektträger der einzelnen Projekte arbeiten laufend mit den Vertretern von 

Massenmedien zusammen. Die aktuellen Informationen zum Projekt werden auf den 

Webseiten der einzelnen Projektträger veröffentlicht.  
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4.4 BISHERIGE GRENZÜBERSCHREITENDE KONSULTATIONEN ZUM PROJEKT 

Die Vertreter der Westpommerschen Woiwodschaft haben viele Informationstreffen mit 
den Vertretern der deutschen Behörden abgehalten, um über das Projekt LNG-Terminal zu 
informieren. Das polnische UVP-Verfahren für alle Teile des Projektes umfasste keine 

formellen grenzüberschreitenden Konsultationen nach den Regeln der Espoo-Konvention15 
mit deutschen Behörden oder mit der deutschen Öffentlichkeit, denn es wurden keine 
grenzüberschreitenden Folgen in den Prüfungen der Umweltverträglichkeit erkannt. Die 
Firma Polskie LNG und GAZ-SYSTEM S.A. sind trotzdem im Namen der Projektträger des 
LNG-Projektes an einem Prozess der ständigen Konsultationen mit regionalen Behörden in 
Deutschland engagiert (Staatliches Amt für Umwelt und Natur „StAUN“ in Stralsund) 
Weitere Konsultationen werden sich auf die Offenlegung der wichtigsten Dokumente 
gegenüber den deutschen Behörden beziehen, darunter die Untersuchung und Bewertung 
von Risiken (LNG-Terminal, Bewertung der maritimen Risiken) sowie die Pläne der 
Reaktion auf Sonderrisiken und Öllecks. Die Projektträger des LNG-Projektes hatten vor 
Ort im August 2010 die Vertreter des StAUN empfangen. Es wurden ein Plan der 
Maßnahmen und die Vorgehensweise bei der Übergabe von Informationen und Antworten 
auf Fragen der deutschen Seite vereinbart.  
  
 
Die deutsche Seite hat eine offizielle Stellungnahme bezogen, dass keine Voraussetzungen 

für die Feststellung gegeben sind, dass in Deutschland zu signifikanten Auswirkungen 
infolge eines möglich größten industriellen Unfalls während des Transportes, Be- oder 
Entladung vom Flüssiggas in Swinemünde, unabhängig von der Frage der 
Wahrscheinlichkeit, kommen könnte. 
 

 

5 ZUSÄTZLICHE ÜBERMITTLUNG VON INFORMATIONEN 

Wie es oben im Punkt 4.3 beschrieben wurde, haben die Projektträger der Investition 

weitere Informationsmaßnahmen getroffen, die über das gesetzlich Erforderliche 

hinausgehen. Die Projektträger der einzelnen Teile des Projektes haben sich unter 

Anwendung der besten bewehrten internationalen Praktiken in weitere ergänzende 

Maßnahmen, die nachfolgend beschrieben werden, engagiert. 

Die Projektträger veröffentlichen einen Satz von Informationsdokumenten – 

Informationspaket auf der Website www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisoko sowie in 

Papierform in verschiedenen in der Tabelle 5-2 aufgeführten Punkten, um allen 

Interessierten den Zugang zu Informationen über das Projekt zu ermöglichen. Die 

Projektträger haben auch einen Mechanismus geschaffen, der den Stakeholdern das 

Einreichen von Bemerkungen und Fragen zum Projekt ermöglicht (im Kapitel 5.4 

beschrieben).  

Informationspaket  

Das von den Projektträgern zugänglich gemachte Informationspaket über die Investition 

enthält folgende Dokumente:  

                                                      

15 Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context - 
http://www.unece.org/env/eia/ 

http://www.polskielng.pl/terminal-a-srodowisoko
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Die Projektträger übergeben an die Öffentlichkeit (Webseiten und Anzeigen in der lokalen 

Presse) Informationen über die Zugänglichmachung des Informationspaketes unter 

Berücksichtigung des Verfahrens, welches die Übergabeweise von Informationen bestimmt 

und in der Anlage A zu diesem Dokument beschrieben ist. Innerhalb von 60 Tagen nach 

dem Tag der Veröffentlichung des Informationspaketes können die Stakeholder Fragen 

stellen und Bemerkungen gemäß dem im Kapitel 5.4 beschriebenen Mechanismus mittels 

des Kommentarformulars (Annex B) anmelden, das per E-Mail oder Post versendet bzw. in 

den Kästen an den Standorten, an denen das Informationspaket veröffentlich wird (Tab. 

5.1), abgegeben werden kann.  

Auf der Internetseite werden „Fragen und Antworten“ eingestellt, wo während der 

Veröffentlichung des Informationspaketes die Fragen und Antworten in Bezug auf das 

Projekt zusammengefasst werden. 

 

Standorte für die Zugänglichmachung des Informationspaketes 

Das Paket wird im Internet unter der Adresse: www.polskielng.pl/nc/terminal-a-

srodowisko.html und in Papierform in Swinemünde und in Warszów zugänglich sein. Die 

Dokumente in Papierform werden an folgenden, in der Tabelle 5-1 festgelegten Standorten 

veröffentlicht.  

  

1. Nichttechnische Zusammenfassung (NTS) – polnische, englische und 

deutsche Sprachversion 

2. Plan für die Einbeziehung der Projektbeteiligten (SEP) – polnische, 

englische und deutsche Sprachversion inklusive Details des 

Beschwerdemechanismus 

3. Plan der Maßnahmen zum Umweltschutz und Soziales (ESAP) – polnische 

und englische Sprachversion  

4. Sozialer Überblick - polnische und englische Sprachversion 

5. Entwurf der Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt (BAP) 

polnische und englische Sprachversion  

6. UVP-Bericht über das LNG-Terminal - polnische und englische 

Sprachversion 

7. UVP-Bericht über den Wellenbrecher - polnische und englische 

Sprachversion  

8. UVP-Bericht über den Kai - polnische und englische Sprachversion 

9. UVP-Bericht über die Pipeline - polnische und englische Sprachversion  

10. UVP-Bericht über das Baggern am Wellenbrecher - polnische und englische 

Sprachversion  

11. UVP-Bericht über das Baggern am Kai - polnische und englische 

Sprachversion 

12. „Memorandum“ (Beurteilung der Überlagerung von Auswirkungen auf 

Terminal, Wellenbrecher und Kai) - polnische und englische Sprachversion 
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Tabelle 5-1 Orte der Offenlegung von Dokumenten 

 

Stadt / Straße / Ort 

 

Öffnungszeiten 

 

Ansprechpartner 

1.  Swinemünde 

Stadtkulturhaus 

Miejski Dom 

Kultury w 

Świnoujściu 

ul. Wojska 

Polskiego 1/1 

Tel. (Fax) (091) 321-

59-49 

2.  Swinemünde  

Kulturhaus Filiale 

Nr. 2 Warszów  Dom 

Kultury filia nr 2 

Warszów 

ul. Sosnowa 18 

72-602 Świnoujście 

3. Gemeindeamt der 

Gemeinde Ostseebad 

Heringsdorf 

 

Kurparkstraße 4 

D-17419 Seebad 

Ahlbeck  

 Mo.-Fr. : 12:00-20:00 

 samstags: 12:00-16:00 

 sonntags: geschlossen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo. - Fr. : 12:00-20:00 

samstags: 12:00-16:00 

sonntags: geschlossen  

 

 

 

 

 

Herr Andrzej 
Grzechowski  

i. V. Direktor des 
Kulturhauses 

Tel. 091- 327-87-55 

 
 

 

 

 

 

 

Frau 

Bożena Rogowska 

Leiterin des 
Kulturhauses  

Tel.: 091 321 52 02  

 

 

 

 

Herr Marcus Strömich 

+49 38378 250 12 

 

 

Die Zugänglichmachung von Informationen über das Projekt ermöglicht den 

Anschlussgruppen die Risiken und die Auswirkung des Projektes auf die Umwelt zu 

erkennen und zu verstehen, als auch Vorteile aus der Realisation des Projektes zu 

erkennen.  

Die Absicht der Projektträger ist über das LNG-Terminal transparent zu informieren und 

einen Dialog mit den Stakeholdern zu führen. Ziele der Zugänglichmachung des 

Informationspaketes in Übereinstimmung mit dieser Einstellung:  

 Den lokalen Gemeinschaften Informationen über den Zeitplan und Umfang der 

geplanten Arbeiten mit der Darstellung der Art und Weise der Gewinnung von 

Informationen und Rückmeldungen zum Thema der Ausführung der Arbeiten zu 

liefern,  

 Die Verpflichtung der Projektträger zur Verwendung der besten Praktiken im 

Bereich des Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit der Mitarbeiter und 

Nachunternehmer zu veröffentlichen,  

 Das Verfahren zur Einreichung von Fragen, Beschwerden, Anträgen und 

Widersprüchen zu veröffentlichen, um diese ordnungsgemäß zu untersuchen und 

die Informationen an die Stakeholdern zu übermitteln.  



 

 

.PROJEKT   NOVEMBER 2010 

LNG-TERMINAL SWINEMÜNDE, POLEN 21       SEP – PLAN DER EINBEZIEHUNG DER PROJEKTBETEILIGTEN 

Zur Sicherung der Transparenz und der Zugänglichkeit von Informationen über das 

Bauprojekt des LNG-Terminals in allen dessen Phasen, die die Vorbereitung, den Bau und 

Betrieb umfassen, werden die Projektträger die in der Tabelle 5-2 beschriebenen 

Dialogaktivitäten durchführen. 

Tabelle 5- 2 Kommunikationsmethoden  

STAKEHOLDER KOMMUNIKATIONSWEISE DAUER 

 Lokale Bevölkerung – Einwohner 

der Gemeinden, die von den 

einzelnen Teilen des Projektes 

betroffen sind. 

 

 Zugang zum 

Informationspaket, das in den 

in der Tabelle 5-1 angezeigten 

Orten ausgelegt wurde. 

 Informationen in der lokalen 

und regionalen Presse  

 Zusätzliche 

Informationsbroschüre über 

das Projekt, die an den in der 

Tabelle 5-1 angezeigten Orten 

zugänglich ist. 

 Informationspunkte im 

Stadtkulturhaus, zweimal im 

Monat geöffnet (Informationen 

über den Termin der 

Eröffnung und die 

Öffnungszeiten der 

Informationspunkte werden 

auf der Webseite 

www.polskielng.pl 

aktualisiert). 

 Webseite der Projektträger / 

elektronische Korrespondenz.  

Während des 

gesamten Projektes. 

 

 

 

 

Zwei Mal im Monat 

während der 

Veröffentlichung des 

Informationspaketes  

 Eigentümer und Nießbraucher der 

Grundstücke, auf denen die die 

Anlage platziert wird. 

 

 Zugang zum 

Informationspaket, das in den 

in der Tabelle 5-1 angezeigten 

Orten ausgelegt wurde. 

 Informationen in der lokalen 

und regionalen Presse  

 Zusätzliche 

Informationsbroschüre über 

das Projekt, die in den in der 

Tabelle 5-1 angezeigten Orten 

zugänglich ist. 

 Informationspunkte im 

Stadtkulturhaus, zweimal im 

Monat geöffnet (Informationen 

über den Termin der 

Eröffnung und die 

Öffnungszeiten der 

Informationspunkte werden 

auf der Webseite 

www.polskielng.pl 

aktualisiert). 

 Webseite der Projektträger / 

elektronische Korrespondenz.  

Während des 

gesamten Projektes. 

 

 

 

Zwei Mal im Monat 

während der 

Veröffentlichung des 

Informationspaketes 

 Nichtregierungsorganisationen 

NGO und Gruppen der lokalen 

 Zugang zum 

Informationspaket, das in den 

Während des 

http://www.polskielng.pl/
http://www.polskielng.pl/
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Gemeinschaften, darin die Fischer . 

 

in der Tabelle 5-1 angezeigten 

Orten ausgelegt wurde. 

 Informationen in der lokalen 

und regionalen Presse. 

 Zusätzliche 

Informationsbroschüre über 

das Projekt, die in den in der 

Tabelle 5-1 angezeigten Orten 

zugänglich ist. 

 Informationspunkte im 

Stadtkulturhaus, zweimal im 

Monat geöffnet (Informationen 

über den Termin der 

Eröffnung und die 

Öffnungszeiten der 

Informationspunkte werden 

auf der Webseite 

www.polskielng.pl 

aktualisiert). 

 Mitteilung über das 

Informationspaket, versendet 

per E-Mail an jede 

Organisation. Webseite der 

Projektträger.  

 Ein Fokustreffen mit lokalen 

Fischern - die Einladung wird 

über die regionale 

Fischergruppe versendet. 

gesamten Projektes 

 

 

 

Zwei Mal im Monat 

während der 

Veröffentlichung des 

Informationspaketes 

 Lokale Behörden der 

Staatsverwaltung und 

kommunalen Selbstverwaltung  

 

 Mitteilung über das 

Informationspaket versendet 

per E-Mail. 

 Konsultative Treffen – 

Informieren, Austausch der 

mit dem Projekt verbundenen 

Dokumentationen und 

Korrespondenz.  

Während des 

gesamten Projektes. 

 Behörden der Staatsverwaltung  

 

 Offizielle Korrespondenz. 

 Konsultative Treffen – 

Informieren, Austausch der 

mit dem Projekt verbundenen 

Dokumentationen und 

Korrespondenz. 

Während des 

gesamten Projektes. 

 Internationale Stakeholder  

 

 Zugang zum 

Informationspaket, das in den 

in der Tabelle 5-1 angezeigten 

Orten ausgelegt wurde. 

 Informationen in der lokalen 

und regionalen Presse. 

 Zusätzliche 

Informationsbroschüre über 

die Investition, die in den in 

der Tabelle 5-1 angezeigten 

Orten zugänglich ist. 

 Informationspunkte im 

Stadtkulturhaus, zweimal im 

Monat geöffnet (Informationen 

Während des 

gesamten Projektes. 

http://www.polskielng.pl/
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über den Termin der 

Eröffnung und die 

Öffnungszeiten der 

Informationspunkte werden 

auf der Webseite 

www.polskielng.pl 

aktualisiert). 

 Webseite der Projektträger.  

 

 Gemeinnützige Dienste  

 

 Korrespondenz und direkte 

Treffen. 

 Versand der zusätzlichen 

Informationsbroschüre über 

die Investition  

 Mitteilung über das 

Informationspaket versendet 

per E-Mail. 

Während des 

gesamten Projektes. 

 Massenmedien  

 

 Versand der 

Informationsbroschüre über 

die Investition. 

 Webseite der Projektträger.  

 Vertrieb von 

Presseinformationen.  

 Direkte Treffen.  

Während des 

gesamten Projektes. 

 Auftragnehmer und 

Nachunternehmer  

 Korrespondenz und direkte 

Treffen. 

 

Während des 

gesamten Projektes. 

 Mitarbeiter   Nach den Regeln und 

Verfahren der internen 

Kommunikation der 

Projektträger. 

Während des 

gesamten Projektes. 

 

Neben der in der Tabelle 5-2 dargestellten Maßnahmen sind auch zusätzliche 

Informationsaktivitäten für den Abschnitt der Hochdruck-Pipeline Swinemünde – Stettin 

geplant: 

Tabelle 5-3 Kommunikationsmethoden für die Pipeline Swinemünde – Stettin (ohne 

Anschluss) 

Geplante Maßnahmen – in der Reihenfolge der 

Ausführung  

Geschätzte Ausführungsfrist  

1. Lesezeichen auf der Website von GAZ-SYSTEM 

S.A., über die aus den EEPR-Fördermitteln 

finanzierten Projekte – Schlüsselinformationen über 

das Projekt. 

 

Im August 2010 in Betrieb genommen. 

http://www.polskielng.pl/


 

 

.PROJEKT   NOVEMBER 2010 

LNG-TERMINAL SWINEMÜNDE, POLEN 24       SEP – PLAN DER EINBEZIEHUNG DER PROJEKTBETEILIGTEN 

2. Flugblätter und Plakate, die an Gemeinden und die 

Stakeholder und Grundstücksnutzer geschickt 

werden, mit der Information über das Projekt und die 

Richtlinien der EEPR (Gemeinden: Misdroy, Wollin, 

Stepnica, Goleniów). 

Januar 2011 

3. Informationstreffen mit Vertretern der lokalen 

Behörden, kommunalen Verwaltungen, Medien und 

anderen Anschlussgruppen (nach Bedarf).  

Abhängig vom Zeitablaufplan des Projektes und nach 

Bedarf. 

4. Information über das Projekt als Beilage zur lokalen 

Zeitung. 

2011  

 

5.1 OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN UND RÜCKMELDEMECHANISMUS FÜR 

DIE DEUTSCHE SEITE 

Die Zugänglichmachung von Informationen und der Rückmeldemechanismus 

Gemäß der Beschreibung im vorgehenden Punkt 4.4 hat die Regionaldirektion für 

Umweltschutz als zuständiges Organ für lokale UVP keine Anforderung an eine 

Durchführung von irgendwelchen formellen grenzüberschreitenden Verfahren für das 

Projekt des LNG-Terminals gestellt. Trotzdem stellen die Projektträger die Nichttechnische 

Zusammenfassung NTS und den Plan der Einbeziehung der Projektbeteiligten SEP in 

deutscher Sprache auf der Webseite der Investition16 und eine Papierkopie an folgendem 

öffentlich zugänglichen Standort in Ahlbeck17 (Gemeinde Heringsdorf) auf der anderen 

Seite der Grenze von Swinemünde unter Einsatz der besten internationalen Praktiken vor: 

 

 

Gemeindeamt der Gemeinde 

Ostseebad Heringsdorf 

Kurparkstraße 4 

D-17419 Seebad Ahlbeck 

  

Die Einwohner auf der deutschen Seite werden über die Veröffentlichung der Dokumente 

des Informationspaketes über eine Anzeige auf der lokalen Webseite der Gemeinde 

Heringsdorf 18 benachrichtigt. Auch die Formulare zur Anmeldung von Bemerkungen und 

Rückinformationen in deutscher Sprache werden im Internet und in dem Lokal zur 

Verfügung gestellt, in dem diese Dokumente tatsächlich zugänglich werden. Es werden 

Anmeldungen akzeptiert, die per E-Mail, Post, Fax oder per Telefon (ausschließlich in 

polnischer oder englischer Sprache) innerhalb von 60 Tagen nach dem Datum der 

Zugänglichmachung des Informationspaketes eingehen.  

                                                      

16 www.polskielng.pl/nc/terminal-a-srodowisko.html  
17 Ein Teil der Gemeinde Heringsdorf, der am nächsten zu Swinemünde liegt  

18 http://www.seebad-heringsdorf.org/  
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5.2 ZEITPLAN FÜR INFORMATIONSAKTIVITÄTEN  

Die Zugänglichmachung des Informationspaketes über das Projekt erfolgt im September 

2010 und Bemerkungen und Fragen werden innerhalb von 60 Tagen nach dem Datum der 

Zugänglichmachung angenommen. Nach diesem Zeitraum können die Beschwerden 

direkt an den CLO gerichtet werden. 

Der CLO wird für die Einhaltung des festgelegten Zeitablaufplans im Rahmen der 

Zusammenarbeit mit den Stakeholdern verantwortlich sein. 

5.3 MECHANISMUS FÜR BESCHWERDEN UND WIDERSPRÜCHE  

Die Projektträger führen den Mechanismus für Fragen, Beschwerden und Widersprüche 

ein, um die Erteilung von Antworten auf die angemeldeten Angelegenheiten und 

Beschwerden zu gewährleisten, die sich insbesondere auf die Stakeholder und die 

Gemeinden beziehen, in denen das Projekt realisiert wird.  

 

Im Bezug auf das besprochene Projekt wird das Verfahren zusätzlich Folgendes umfassen:  

 Die Information über das Projekt wird im getrennten Lesezeichen auf der Website 

www.polskielng.pl/nc/terminal-a-srodowisko.html mit dem Link zur Erlangung 

des Formulars für Anmeldung von Bemerkungen veröffentlicht.  

 Die allgemeine Information über das Projekt inklusive Beschreibung, Benennung 

der Ausführungsphasen und über den Mechanismus für die Einreichung von 

Beschwerden wird in Form einer Broschüre veröffentlicht und zugänglich gemacht.  

 Es wird eine spezielle Info-Hotline eingerichtet. Die Telefonnummern werden auf 

den Webseiten der Projektträger bekannt gegeben. Bis zum Zeitpunkt der 

Bestellung diese Telefonlinie sind die Sachverhalte an die, in diesem Dokument 

angegebene Telefonnummer, zu melden.  

 Die Information über die eingegangenen Bemerkungen wird auf den Webseiten 

und auf Informationstafeln der Ämter veröffentlicht.  

 Die Projektträger haben einen Ansprechpartner - Community Laision Officer (CLO) 

ernannt, der für die Übergabe von aktuellen Informationen über den Fortschritt des 

Projektes und über interessante Themen zuständig ist.  

Der Ansprechpartner CLO wird eine Hauptperson für weitere Kontakte mit der lokalen 

Bevölkerung benennen. Er wird die vorgenannten Angelegenheiten im Namen aller 

Projektträger koordinieren, d. h. Firma Polskie LNG, GAZ-SYSTEM, Seehafenverwaltung 

Stettin und Swinemünde sowie Seeamt Stettin.  

CLO wird ebenfalls für das Informieren der Stakeholder und der Auftragnehmer über den 

Beschwerdemechanismus zuständig sein. 

Beschwerdemechanismus  

Der Ansprechpartner wird alle Fragen, Bemerkungen, Beschwerden und Anregungen 

registrieren. Der Ansprechpartner wird die Dokumentation führen, die mit dem 

Beschwerdemechanismus verbunden ist, er wird die Übergabe von Antworten auf die 

gestellten Fragen koordinieren und Ergebnisse überwachen. Die Antworten auf 

angemeldete Fragen werden innerhalb von 10 Arbeitstagen nach deren Eingang erteilt.  

http://www.polskielng.pl/nc/terminal-a-srodowisko.html
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Alle Anfragen zum Projekt werden archiviert und analysiert. Die Ergebnisse und 

Rückinformationen werden auf der Webseite (unter Einhaltung der 

Datenschutzvorschriften) in Form von Fragen und Antworten (Q&A) dargestellt.  

Ein Muster des Formulars für die Anmeldung von Fragen, Bemerkungen, Anregungen und 

Beschwerden wurde als Anlage B beigefügt. Dieses Formular, auch in einem anderen 

schriftlichen Format, kann zur Anmeldung von Fragen, Bemerkungen, Anregungen oder 

Beschwerden von den interessierten Seiten verwendet werden.  

6 RESSOURCEN UND ZUSTÄNDIGKEIT FÜR DIE IMPLEMENTIERUNG DES PLANS 

FÜR DIE EINBEZIEHUNG DER PROJEKTBETEILIGTEN SEP 

Der Plan zur Einbeziehung der Projektbeteiligten und der Beschwerdemechanismus 

werden von dem Ansprechpartner (Community Laision Officer CLO) verwaltet. 

Kontaktdetails:  

 
 
Regionalbüro für Projektkoordination:  
ul. Brama Portowa 4 
70-225 Szczecin  
 

ANSPRECHPARTNER 

Sebastian Bawankiewicz 

Tel. 091 431 40 12 

Fax: 091 434 08 75  

 

E-Mail: pytaniaterminal@gaz-system.pl 
http://www.polskielng.pl/ 

 

mailto:pytaniaterminal@gaz-system.pl
http://www.polskielng.pl/


 

 

ANLAGEN  

A: Verzeichnis der Stakeholder 

B: Formular für Fragen, Bemerkungen, Anregungen und Beschwerden.  

 


